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§ 5
(1) Der Ministerrat bildet aus seiner Mitte ein Präsi

dium.
(2) Das Präsidium nimmt die dem Ministerrat zustehen

den Befugnisse wahr, wenn dieser nicht tagt.

§ 6
(1) Der Minister, Staatssekretär m. e. G. und Leiter an

derer zentraler staatlicher Organe leiten bestimmte Zweige 
der staatlichen Verwaltung. Sie sind dem Ministerrat für 
ihre Tätigkeit verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

(2) Die Minister, Staatssekretäre m. e. G. und Leiter an
derer zentraler staatlicher Organe haben das Recht, auf 
der Grundlage und in Durchführung der Gesetze der Volks
kammer und der Beschlüsse des Ministerrates Anordnun
gen, Durchführungsbestimmungen und Verfügungen zu er
lassen.

§7
Das Gesetz tritt am 16. November 1954 in Kraft.

Das vorstehende, vom Präsidenten der Volkskammer im 
Namen des Präsidiums der Volkskammer unter dem neun
undzwanzigsten November neunzehnhundertvierundfünfzig 
ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündet.

о

Berlin, den dreißigsten November neunzehnhundertvier
undfünfzig

Der Präsident 
der Deutschen Demokratischen Republik 

W. Pieck
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